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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 030-2021 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.55 
  
Eingereicht am: 10.03.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Stucki (Bern, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Missbrauch von Praktika bekämpfen! 

Seit vielen Jahren steigt die Anzahl Praktika in den unterschiedlichsten Branchen stark an. Dies betrifft 
insbesondere junge Menschen im Berufseinstieg, also Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren. Einerseits 
wird ihnen damit der Einstieg in eine effektive Berufslehre verwehrt, andererseits werden so prekäre Ein-
kommenssituationen geschaffen und den jungen Menschen der Schritt in die Selbständigkeit, im Sinne der 
Unabhängigkeit von den Eltern, eingeschränkt oder verhindert.  

Die Form der Praktika soll nur für Berufsvorbereitungen oder Arbeitsintegration verwendet werden. Immer 
soll eine Ausbildungskomponente gegeben sein. Praktika dürfen weiter nicht, auf dem Buckel der betroffe-
nen Personen, dazu dienen, die Lohnkosten eines Betriebs tief(er) zu halten oder sogar zu Lohndumping 
führen. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Gemäss Bundesrat (Motion 18.3489) sind die Kantone für die Überprüfung der Praktikumsbedingun-
gen zuständig. Prüft der Kanton Bern die Praktikumsbedingungen? 

2. Welche Instrumente setzt er dazu ein? 

3. Wenn ja: Wie regelmässig, in welchen Rhythmen nimmt er Kontrollen vor? 

4. Sind Missbräuche festgestellt worden und wenn ja, wurden sie geahndet? 

5. Stimmt der Regierungsrat den in der Einleitung geäusserten Bedenken zu? 

6. Welche Massnahmen will der Regierungsrat ergreifen, um Missbrauch zu verhindern? 

I 



 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 25.03.2021 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 224203 | Geschäftsnummer: 2021.RRGR.55 2/2

7. Im Kanton Bern wurden verpflichtende Höchstdauern für Vorlehrpraktika von sechs Monaten einge-
führt, eben, um Missbrauch zu verhindern. Plant der Regierungsrat eine solche Massnahme auch für 
Praktika? 

8. Ist der Regierungsrat bereit, sich für gesetzliche und regulatorische Vorgaben – wie Mindestlöhne für 
Praktikantinnen und Praktikanten, Höchstdauern für Praktika, angemessene Betreuungspflicht für 
Praktikantinnen und Praktikanten – auch ausserhalb der kantonalen Verwaltung einzusetzen? 

 

 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


